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	Schulvereinbarung
	

	Bitte bis Ende Februar  2012 via Lehrpersonen oder direkt der Schulleitung abgeben.

Erarbeitet im SJ 2011/12 


Absender:      
Im Zentrum des Unterrichts an unserer Schule steht die ganzheitliche Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Unsere Schule verpflichtet sich der gegenseitigen Wertschätzung. (aus unserem Leitbild)
An Kindergarten und Primarschule wollen wir uns alle bei unserer Arbeit wohl-fühlen, denn Lernen, Lehren und Erziehen gelingen nur, wenn alle Beteiligten einander vertrauensvoll begegnen können und sich gegenseitig wohlwollend unterstützen.
Diese Schulvereinbarung beschreibt die Bedingungen für ein gewinnbringendes Zusammenwirken, in dessen Mittelpunkt das Lernen der Schülerinnen und Schüler steht. 
Kommentar:      
Wir alle leisten unseren Beitrag, indem wir
1. einander mit gegenseitiger Achtung, Toleranz und Fairness begegnen.
2. einen freundlichen und respektvollen Umgang pflegen.
3. weder sprachliche noch körperliche Gewalt ausüben und Streit im Gespräch lösen.
4. uns gegenseitig unterstützen.
Kommentar:      
Als Kindergartenkind, Schülerin und Schüler leiste ich meinen Beitrag, indem ich
1. im Unterricht aufmerksam mitarbeite, mich meinen Fähigkeiten entsprechend einbringe und Störungen vermeide.
2. mich anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber fair verhalte und Rücksicht nehme.
3. mich an die Klassenregeln und die Schulhausordnung halte.
4. die Hausaufgaben zuverlässig erledige.
5. zum Schulmaterial und zur Umgebung Sorge trage und fremdes Eigentum (z.B. Fahrzeuge und Kleider) respektiere.
6. die Eltern über Erfolge und Probleme informiere.
Kommentar:      
Als Lehrerin und als Lehrer leiste ich meinen Beitrag, indem ich
1. einen lehrreichen Unterricht mit angepassten Lehr- und Lernformen gestalte.
2. den Schülerinnen und Schülern Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gebe und sie darin bestärke.
3. für die Einhaltung der Regeln (z.B. Klassenregeln, Schulhausordnung) sorge und auf Verstösse angemessen reagiere.
4. den Eltern Einblick in den Schulalltag ermögliche, mit ihnen zusammenarbeite und sie angemessen informiere.
5. Probleme im Schulleben wahrnehme und gemeinsam mit den Eltern nach geeigneten Hilfestellungen oder Lösungsmöglichkeiten suche.
Kommentar:      
Als Mutter und als Vater leiste ich meinen Beitrag, indem ich
1. Grundwerte und Verhaltensregeln wie Wertschätzung, Pflichterfüllung, Pünktlichkeit und Anstand vermittle.
2. das Kind zu Hause durch geeignete Lern- und Arbeitsbedingungen unterstütze (z.B. ruhiger Arbeitsplatz, genügend Arbeitszeit).
3. mein Kind in seiner Selbstverantwortung beim Erledigen der Hausaufgaben und beim Üben unterstütze.
4. die Klassenlehrperson angemessen über gesundheitliche, soziale und familiäre Probleme informiere und an schulischen Veranstaltungen sowie an Gesprächen teilnehme.
5. zu Hause die Grundbedingungen für ein erfolgreiches Lernen schaffe (z.B. Erholung und Schlaf in ausreichendem Mass, gesunde Ernährung, kontrollierter Medienkonsum, genügend Bewegung).
Kommentar:      
Als Schulleiter 
1. informiere ich alle Gruppen frühzeitig über organisatorische und pädagogische Massnahmen.
2. sorge ich für eine offene und intensive Kommunikation an der Schule.
3. berücksichtige ich bei Entscheidungen die Interessen aller Betroffenen.
4. fördere ich die Zusammenarbeit aller an der Schule beteiligten Personen.
Kommentar:      
Verbindlichkeit
Alle beteiligten Partner haben die Möglichkeit, die Erfüllung der Schulvereinbarung einzufordern. Konfliktsituationen werden zuerst im Gespräch bearbeitet. Unterschiedliche Auffassungen werden dargestellt.  Anschliessend wird ein Weg gesucht, wie die Zusammenarbeit gestaltet werden kann, ohne dass die Differenzen die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers und den Schulbetrieb stören.
Kommentar:      
Bei Unstimmigkeiten ist folgendes Vorgehen vorgesehen:
· Schülerinnen und Schüler suchen das Gespräch mit der Lehrperson. Bestehen auch weiterhin Differenzen, kann die Schulleitung beigezogen werden.
· Erziehungsberechtigte wenden sich grundsätzlich zuerst an die Lehrperson. Bestehen auch weiterhin Differenzen, kann die Schulleitung beigezogen werden.
· Die Schule kann Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler zu einem Konfliktgespräch einladen. Bei Konfliktsituationen mit der Schulleitung kann die kommunale Aufsichtsbehörde beigezogen werden.
Kommentar:      
Helfen die Gespräche nicht, die Konflikte zu lösen und die festgelegten Minimalanforderungen an die Zusammenarbeit zu erfüllen, so können 
· die Erziehungsberechtigten gegebenenfalls eine anfechtbare Verfügung verlangen.
· die Lehrpersonen und die Schulleitung geeignete Massnahmen gemäss dem Volksschulgesetz ergreifen.
Kommentar:      
Wir verzichten an unserer Schule auf das generelle Einholen der Unterschriften der Eltern und holen diese nur dann ein, wenn es in einem konkreten Fall angezeigt ist. 
Allen Beteiligten wird die Schulvereinbarung regelmässig in Erinnerung gerufen (im Unterricht, an Elternabenden, …) und zugänglich gemacht (Homepage www.hoek.ch unter Informationen). 
Ein altersgerechter Auszug aus der Schulvereinbarung wird zu Beginn des Schuljahres jeweils von den Kindern und der Lehrperson jeder Klasse unterzeichnet. 
Kommentar:      
Kriegstetten,  ……………
Andreas von Felten
Schulleiter der Kreisschule HOEK
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Grundsätzliche Anregungen und Kommentare:      
